


Stadtgemeinde Zell am See
Bauverwaltung
Brucker Bundesstraße 2
5700 Zell am See

Ansuchen um Erteilung einer Einzelbewilligung
gemäß § 46 ROG 2009





	Name des Grundeigentümers
[bookmark: Text1][bookmark: Text2][bookmark: Text3][bookmark: Text4](Vor- und Zuname bzw. Bezeichnung der juristischen Person)
     
     
     
     

	Anschrift:
[bookmark: Text5][bookmark: Text6][bookmark: Text7][bookmark: Text8](Adresse, PLZ, Ort, Land)
     
     
     
     

	[bookmark: Text9]Telefonnummer:     

	[bookmark: Text10]E-Mail-Adresse:     



	[bookmark: Text11][bookmark: Text12][bookmark: Text13]Beschreibung der baulichen Maßnahme:
     
     
     


	[bookmark: Text14][bookmark: Text15][bookmark: Text16][bookmark: Text17]Ausführungsort der baulichen Maßnahme: 
(Grundstücksnummer, Einlagezahl, Katastralgemeinde, Adresse)
     
     
     
     



Die Aufschließungskriterien sind wie folgt gegeben:
	[bookmark: Text18]Verkehrserschließung:
     

	[bookmark: Text19]Trinkwasserversorgung:
     

	[bookmark: Text20]Abwasserbeseitigung:     
[bookmark: Text21]Fäkalwässer:     
[bookmark: Text22]Niederschlagswässer:     

	[bookmark: Text23]Energieversorgung:
     

	Ich (Wir) nehme(n) zur Kenntnis, dass die Gemeindevertretung der Stadtgemeinde Zell am See erst nach Vorliegen sämtlicher Unterlagen entscheiden kann.
[bookmark: Text24]     





[bookmark: Text25][bookmark: Text26][bookmark: Text27]     ,      	     
Ort, Datum 	Unterschrift des Grundeigentümers


[bookmark: _Hlk204760881]Für das Ansuchen um Erteilung einer Einzelbewilligung gemäß § 46 ROG 2009 sind folgende Unterlagen vorzulegen:
Dem Ansuchen des Grundeigentümers oder einer die oben angeführten Voraussetzungen erfüllenden Person um raumordnungsmäßige Einzelbewilligung eines mit dem Flächenwidmungsplan nicht übereinstimmenden Vorhabens, sind gemäß der "Verordnung der Salzburger Landesregierung über Unterlagen zur Beurteilung von Vorhaben gemäß § 46 ROG 2009", alle jene Unterlagen anzuschließen, die zur Beurteilung, ob das Vorhaben dem Räumlichen Entwicklungskonzept bzw. der erkennbaren grundsätzlichen Planungsabsicht nicht entgegen steht und die gesetzlich festgelegte Beschränkung der Gesamtgeschoßfläche (300 m²) nicht überschreitet, erforderlich sind.

· Nachweis des Eigentums (Grundbuchsauszug) an dem vom Ansuchen betroffenen Grundstück bzw. eines für dessen grundbücherliche Einverleibung geeigneten Rechtstitels
· Angaben über das Vorhaben und die geplante Art des Verwendungszweckes.
· Übersichtsplan im Maßstab 1:2000 oder 1:5000 (3-fach): mit Eintragung des Vorhabens sowie des umgebenden Baubestandes und der umgebenden Nutzungsverhältnisse.
· Lageplan im Maßstab 1:500 (3-fach): mit Eintragung des Vorhabens und der geplanten Bauplatzgrenzen (Lage des Baues im Bauplatz, Größe in m²). Der Lageplan ist auf Grundlage eines Geometeraufnahmeplanes mit Höhenangaben über das natürliche Gelände zu erstellen. 
· Kotierte Darstellung des Bauvorhabens (3-fach): Grundriss aller Geschosse mit Angabe des Verwendungszweckes der Räume im Maßstab 1:100; Ansichten des Bauvorhabens; Baubeschreibung, aus denen das beabsichtigte Ausmaß der Baumasse, insbesondere der Gesamtgeschoßfläche des Vorhabens und bei Zu-, Auf- und Umbauten auch des bereits bestehenden Baues, entnommen werden kann, sowie die Berechnung der Gesamtgeschoßfläche.
Bei Zu-, Auf- und Umbauten müssen die Baupläne auch den Altbestand mit bewilligter Widmung des Baues erkennen lassen. Die Baupläne müssen den technisch üblichen Farbgebungen erstellt werden und genau kotiert sein (Abbruchteile sind gelb und Neubauteile rot einzufärben).
· Unterlagen darüber, dass die Aufschließung des betreffenden Grundstückes durch Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Energieversorgung sowie durch einen funktionsgerechten Anschluss an die bestehenden Verkehrsflächen sichergestellt ist. 
· Nachweis über die Zufahrt (bei öffentlichen Privatstraßen ist eine Öffentlichkeitswidmung vorzulegen).
· Unterlagen über die Bodenbeschaffenheit der Grundfläche.
· Verzeichnis der Parteien gem. § 7 BauPolG 1997 (Name und Anschrift) mit Angabe der jeweiligen Grundstücksnummer/Berechtigung und flächenmäßige Darstellung im Lageplan des 15 m Radius gem. § 7 Abs 1 Z a BauPolG 1997 im Maßstab 1:500 (1-fach).
· Weitere Unterlagen, in Zusammenhang mit der baulichen Maßnahme, aufgrund anderer Rechtsvorschriften, erforderliche behördliche Bewilligungen (z.B. nach naturschutz- und wasserrechtlichen Bestimmungen) bzw. die Bestätigung, dass die in Betracht kommenden Verfahren anhängig gemacht worden sind.

Die Pläne müssen maßstabsgerecht gezeichnet und in ihrer Größe und Faltung dem Normformat 21 cm x 29,70 cm (A4) angepasst sein.

Die Behörde kann nach § 1 Abs 2 der oben angeführten bzw. die erforderlichen Unterlagen regelnden Verordnung die Vorlage bestimmter weiterer Unterlagen verlangen, wenn dies nach den Umständen des Falles zur Beurteilung des Vorhabens erforderlich ist.
Dies gilt insbesondere zur Beurteilung der zu erwartenden Emissionen oder des künftigen Fahrzeugverkehrs und bei Ansuchen um die Bewilligung von Bauführungen dafür, dass es sich um kein Zweitwohnungsvorhaben, keinen Handelsgroßbetrieb oder keinen Beherbergungsgroßbetrieb handelt, für deren Zulässigkeit die Widmung als Zweitwohnungsgebiet, als Gebiet für Handelsgroßbetriebe oder als Gebiet für Beherbergungsgroßbetriebe Voraussetzung ist.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Behandlung durch den Ausschuss für Bau, Raumplanung und Umwelt und der Gemeindevertretung erst dann erfolgen kann, wenn alle erforderlichen Unterlagen vollständig vorliegen.



Einschreiter:

[bookmark: Text28]Name: 	     

[bookmark: Text29]Straße/Hausnr.:	     

[bookmark: Text30]PLZ/Ort:	     	






An die
Stadtgemeinde Zell am See
Brucker Bundesstraße 2
5700 Zell am See




ERKLÄRUNG



[bookmark: Text31]Ich,      ____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________,

habe bei der Stadtgemeinde Zell am See ein Ansuchen um Erteilung einer Einzelbewilligung gemäß § 46 ROG 2009 eingebracht.
Ich bin in Kenntnis darüber, dass für die Beurteilung des Ansuchens die Einholung eines Raumordnungsgutachtens erforderlich ist. 
Ich erkläre mich bereit, einen von der Stadtgemeinde Zell am See zu bestellenden nichtamtlichen Sachverständigen zu akzeptieren. Weiters erkläre ich mich bereit, die Kosten für die Beiziehung eines nichtamtlichen Sachverständigen zu übernehmen.






[bookmark: Text32]	     
	(Unterschrift)
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